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Kleine Anfrage 
 
der Abgeordneten Ulla Thönnissen CDU 

 
 
 
Wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeit der Übertragung von Förderschulen 
in kommunaler Trägerschaft an die Landschaftsverbände? 
 
Vor dem Hintergrund des allgemeinen demographischen Wandels ist in den kommenden Jah-
ren von einem kontinuierlichen Rückgang der Zahl schulpflichtiger Kinder und Jugendlichen 
auszugehen. Diese Entwicklung wird insbesondere auf das Schulangebot im ländlichen Raum 
erhebliche Auswirkungen haben. Mit Blick auf die Förderschulen ist davon auszugehen, dass 
durch die Umsetzung der Inklusion die Schülerzahlen dieser Schulformen noch stärker stag-
nieren werden.  
Gerade durch die angespannte Situation der kommunalen Haushalte stellt sich daher die 
Frage, ob durch eine zentralere Trägerschaft bessere Synergieeffekte erzielt werden können. 
Durch die aktuelle Rechtslage ist jedoch beispielsweise eine Übertragung der Trägerschaft 
der Förderschulen mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ oder „Emotionale und soziale 
Entwicklung“ an die Landschaftsverbände nicht möglich. Im Umfeld der Landschaftsverbände 
ist jedoch zu hören, dass man zukünftig – vorbehaltlich einer Gesetzesänderung – eine Über-
nahme kommunaler Förderschulen nicht ausschließen würde. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:  

 
1. Hat die Landesregierung Kenntnis von der Prüfung der Landschaftsverbände, gegebe-

nenfalls eine Gesetzesänderung hinsichtlich der Übernahme von Förderschulen aus kom-
munaler Trägerschaft anzuregen? 

2. Würde die Landesregierung eine dahingehende Änderung des Schulgesetzes unterstüt-
zen? 

3. Wenn ja, aus welchen Gründen (bitte entsprechend erläutern)? 
4. Wenn nein, aus welchen Gründen (bitte entsprechend erläutern)? 
5. Wie schätzt die Landesregierung davon unberührt die Möglichkeiten ein, kommunale För-

derschulen bereits jetzt in die Trägerschaft eines Zweckverbandes (z.B. Zweckverband 
Region Aachen) zu übertragen? 

 
 
 
_______________________   
(Ulla Thönnissen)  


